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An die Schulführungskräfte 

der Oberschulen  
 
An die Schulführungskräfte 
der gleichgestellten Oberschulen  
 
An die Schulführungskräfte 
der Landesberufsschulen und Fachschulen 

 
 
 
 
 

 

 
 
Mitteilung  
 
Staatliche Abschlussprüfung der Oberstufe  2014/2015 | Anträge um Zulassung, Einreichtermine und 
Zustellungsmodalitäten  
 
 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

in Erwartung des offiziellen Rundschreibens des Ministeriums betreffend die Modalitäten für die Einreichung 
der Gesuche zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe 2014/2015 und bezugnehmend auf einen uns 
vorliegenden Entwurf des Ministerialrundschreibens wird informell mitgeteilt: 

• Die internen Kandidatinnen und Kandidaten der Oberschul en sowie der betroffenen 
Landesberufsschulen und Fachschulen der Abteilung 2 2 müssen das Gesuch um Zulassung zur 
staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe bis zum  30. November 2014 bei der eigenen Schule
einreichen. 

o Die internen Kandidatinnen und Kandidaten, welche d ie vorletzte Klasse besuchen  und zur 
staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe antreten wollen, müssen das Gesuch um Zulassung 
zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe bis zum 31. Januar 2015 bei der eigenen 
Schule  einreichen (gilt nur für die Oberschulen ). 

• Die externen Kandidatinnen und Kandidaten der Obers chulen sowie der betroffenen 
Landesberufsschulen und Fachschulen der Abteilung 2 2 müssen die Gesuche um Zulassung zur 
staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe bis zum 30. November 2014 beim Schulamtsl eiter
einreichen. Die externen Kandidatinnen und Kandidaten der Landesberufsschulen und Fachschulen der 
Abteilung 22 müssen im Besitz des Berufsdiploms der 4. Klasse sein. 

• Die internen Kandidatinnen und Kandidaten , die nach dem 31. Januar und vor dem 15 . März 2015 
vom Unterricht austreten , erhalten den Status eines/r externen Kandidaten/in  und müssen das 
Gesuch um Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe als externe Kandidaten innerhalb 
20. März 2015 beim Schulamtsleiter einreichen. 
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Antragsmodalitäten für die externen  Kandidatinnen und Kandidaten : 

• Das Gesuch (auf dem beigefügten Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben) kann mittels Post oder 
Fax (0471/417599) übermittelt werden. Dem Gesuch muss eine entsprechende unterschriebene 
Ablichtung des gültigen Personalausweises der Antragstellerin oder des Antragstellers beigelegt werden. 

• Das Gesuch kann im Deutschen Schulamt im Sekretariat des Amts für Verwaltung des Lehrpersonals, 
Büro Nr. 1.24, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 und zwischen 14.30 und 16.15, persönlich 
abgegeben werden. In diesem Fall wird die Identität der Antragstellerin oder des Antragstellers vor Ort 
festgestellt. 

• Abendschule: Die Kandidatinnen und Kandidaten können das Gesuch bis zum 30. November 2014 den 
zuständigen Koordinatoren/innen in den jeweiligen Bezirken gemeinsam mit einer einfachen und 
eigenhändig unterzeichneten Ablichtung des gültigen Personalsausweises übergeben. Sie werden, wie in 
den vergangenen Jahren, nach vorheriger Rücksprache mit den betroffenen Schuldirektorinnen und 
Schuldirektoren gemeinsam einer Schule zugewiesen. 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Amt für Verwaltung des Lehrpersonals (E-Mail: 
Birgit.Schmid@schule.suedtirol.it oder Tel. 0471/417596) zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Schulamtsleiter und Ressortdirektor
Dr. Peter Höllrigl

 
Anlage: Zulassungsantrag 


